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Dritte Verordnung*
über die Buchführung und die buchhalterische 

Berichterstattung der volkseigenen Industriebetriebe.

Vom 18. Februar 1960 

§ 1
Der § 9 der Zweiten Verordnung vom 30. April 1959 

über die Buchführung und die buchhalterische Bericht
erstattung der volkseigenen Industriebetriebe — Ver
einfachungsmaßnahmen — (GBl. I S. 517) wird auf
gehoben.

§ 2
Der Minister der Finanzen wird beauftragt, die In

ventur von Forderungen und Verbindlichkeiten in den 
Betrieben der volkseigenen Wirtschaft neu zu regeln.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 18. Februar 1960

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Der Ministerpräsident Der Minister der Finanzen
G r o t e w o h l  I .  V . :  R a m m l e r

Stellvertreter des Ministers
* 2. VO (GBl. I 1959 Si 517)

Anordnung
über die Inventur der Forderungen 

und Verbindlichkeiten.

Vom 22. Februar 1960

Zur weiteren Rationalisierung der Verwaltungsarbeit 
und Vereinfachung des Rechnungswesens in den Betrie
ben der volkseigenen Wirtschaft wird folgendes an
geordnet:

§ 1
Die bisher zum Inventurstichtag einzuholenden Sal

denbestätigungen entfallen.

§ 2
Die Inventur der Forderungen und Verbindlichkeiten 

erfolgt permanent. Die Forderungen und Verbindlich
keiten werden im Rahmen der betrieblichen Organisa
tion in Form von Rechnungen, Zahlungsvorgängen 
sowie des Mahnwesens nachgewiesen.

§ 3
Die ordnungsgemäße Abgrenzung der Forderungen 

und Verbindlichkeiten nach Leistungen, die das alte 
bzw. neue Planjahr betreffen, ist am Bilanzstichtag zu 
gewährleisten.

§ 4
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) § 1 Abs. 2 C 1 Ziffern 45 und 51 der Neunzehnten 

Durchführungsbestimmung vom 15. Januar 1951 zur 
Verordnung über die Finanzwirtschaft der volks
eigenen Betriebe (Heft 7 Schriftenreihe Deutsche 
Finanzwirtschaft — Inventurvorschriften —

b) § 86 Abs. 2 Satz 2 der Anordnung vom 23. Oktober 
1956 über die Buchführung und die buchhalterische 
Berichterstattung der volkseigenen Handels
betriebe (GBl. I S. 1227).

Berlin, den 22. Februar 1960
Der Minister der Finanzen 

I. S a n d i g
Stellvertreter des Minister«


